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PERFORMANCE

1. August 2015 in Frenkendorf
Auf dem Dorfplatz; ab 09.00 Uhr 

Buurezmorge
à discrétion Fr. 20.– 
(Kinder pro Altersjahr Fr. 1.–

Ab 18.00 Uhr

Grill und Festwirtschaft
Unterhaltung mit em Fährimaa

Um ca. 21.00 Uhr

Grussbotschaft von Regierungs präsident 
Dr. Anton Lauber

Aufgrund der Empfehlungen des Kantonalen Krisenstabs muss dieses Jahr auf das 
Abbrennen des Höhenfeuers (näher als 200m zum Wald) sowie auf den Fackelum-
zug verzichtet werden. 

Wie alle Jahre erhalten die Kinder das traditionelle 1. August-Weggli.

Der Kochclub Peperoncini und der Verkehrs- und 
Verschönerungs verein Frenkendorf freuen sich sehr 
auf eine grosse Beteiligung und eine gemütliche 
Bundesfeier auf dem Dorfplatz.
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Beschlüsse der Gemeinde-
versammlung rechtskräftig
Alle Beschlüsse der Einwohnergemeinde-Ver-
sammlung vom 30. Juni 2015 sind unange-
fochten in Rechtskraft erwachsen.

Vakanz in der Sozialhilfebehörde
Herr Alfred Kaiser ist als Mitglied der Sozial-
hilfebehörde per 29. Juni 2015 zurückgetreten. 
Er hat in den vergangenen 2½ Jahren in der 
Sozialhilfebehörde mitgewirkt. Der Gemein-
derat hat den Rücktritt bestätigt und gleich-
zeitig die Ersatzwahl für den Rest der bis zum 
31. Dezember 2016 laufenden Amtsperiode 
angeordnet.

Die Mitglieder dieser Exekutivbehörde wer-
den durch das Volk gewählt. Die Ortsparteien 
wurden bereits über die Vakanz informiert.

Der Gemeinderat hat die Ersatzwahl auf den 
29. November 2015 festgelegt. Gemäss 
 Gemeindeordnung ist die Stille Wahl möglich. 
In diesem Fall muss bei der Gemeindever-
waltung bis zum 48. Tag vor dem Wahltag  
(= 12. Oktober 2015 / 16.00 Uhr) ein Wahlvor-
schlag eingereicht werden.

Aus Gemeinderat und Verwaltung

Auszug aus § 33 des Gesetzes 
über die Politischen Rechte:
3  Der Wahlvorschlag darf nicht mehr Vorgeschla-

gene enthalten, als Mandate auf den Wahlkreis 
entfallen.

4  Die Vorgeschlagenen sind mit ihren Vornamen, 
Namen, Geburtsdaten, Berufen bzw. Tätigkei-
ten, Wohnadressen und Heimatorten zu be-
zeichnen.

5  Der Wahlvorschlag muss die unterschriftliche 
Zustimmung der Vorgeschlagenen zu ihrer 
Kandidatur enthalten. Die Zustimmung kann 
nicht zurückgezogen werden.

6  Der Wahlvorschlag muss von mindestens 15  
im Wahlkreis wohnhaften Stimmberechtigten 
handschriftlich unterzeichnet sein. Ein Stimm-
berechtigter kann nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen und nach Einreichung des Wahl-
vorschlags seine Unterschrift nicht zurückzie-
hen. Der Name eines Stimmberechtigten, der 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet hat, 
wird vom Statthalteramt auf dem zuerst einge-
reichten Wahlvorschlag belassen und auf allen 
übrigen Wahlvorschlägen gestrichen. Treffen 
mehrere Wahlvorschläge gleichzeitig ein, so 
entscheidet das Los. Dieses wird vom Bezirks-
statthalter gezogen.

7  Bei Gemeindewahlen genügen in Gemeinden 
mit weniger als 500 Stimmberechtigten 10 
Unterschriften.

Erscheinungsdaten des Anzeigers

Der nächste Anzeiger (Nr. 12) erscheint am 
21. August 2015. Der darauffolgende (Nr. 13) 
am 11. September 2015.

Redaktionsschluss ist jeweils am Montag 
der Erscheinungswoche.

Papier- und Kartonsammlung von 
Montag, 3. August 2015

Bitte stellen Sie das Altpapier 
und den Karton gebündelt  
am Abfuhrtag vor 07.00 Uhr 
am Strassenrand bereit. Alt-
papier und Karton in Schach-
teln oder Tragtaschen kann 
nicht mitgenommen werden!

Für optimale Recycling-Qualität
Tragtaschen sind aus einer minderen 
 Papierqualität gefertigt. Wenn das Alt-
papier oder der Karton in Schachteln bzw. 
Tragtaschen zur Wiederverwertung gelie-
fert wird, erhält die Gemeinde eine viel 
tiefere Entschädigung.
Bitte Klebebänder und Styropor-Verpa-
ckungsteile entfernen.
Tetra-Packungen wie zum Beispiel Milch-
tüten, plastifizierter Karton, Tiefkühl- und 
Verpackungen aus Verbundmaterialien 
 gehören in den Kehrichtsack und nicht in 
die Kartonsammlung.

Bahnhofstrasse 39, 4402 Frenkendorf, Tel. 061 901 88 09
www.gesundheitszentrum-frenkendorf.ch

OBZ und Frenkendörferanzeiger

Veranstaltungen:

Parkplätze vor dem Haus
Nähe ÖV und Coop.

Freitag, 28. 8. 2015, 17 bis 21 Uhr 
 Vernissage zur Ausstellung  
 Peter Flubacher:  Skulpturen in Stein
 Dora Flubacher: Fotos
Samstag, 5. 9. 2015, 10 bis 16 Uhr 
 „TCM heute aktueller den je“ 
 Vortrag über Traditionelle Chinesische  
 Medizin mit Gastprofessor aus China, 
 Beratung und kleiner Imbiss

KANTONALER KRISENSTAB
BASEL-LANDSCHAFT

Medienmitteilung Nr. 5 Liestal, 27. Juli 2015

Abbrennen von Feuerwerk ist mit Auflagen erlaubt – Mindestabstand 
zu Wald und Waldrändern 200 Meter 

Das Wetter des vergangenen Wochenendes hat vor allem in landwirtschaftlichen Kulturen 
eine leichte Entschärfung der Lage gebracht. Der Kantonale Krisenstab erlaubt deshalb 
das Abbrennen von Feuerwerk mit Auflagen. Im Wald und an Waldrändern besteht nach 
wie vor ein absolutes Feuerverbot. Die Waldbrandgefahrenstufe wird reduziert auf Stufe 4 
(gross). Die Entnahme von Wasser aus den Baselbieter Oberflächengewässern ist 
weiterhin untersagt.

Die je nach Region unterschiedlich stark ausgefallenen Niederschläge (Binningen 6,7 Millimeter, 
Langenbruck 27 Millimeter) und die gesunkenen Temperaturen der vergangenen Tage haben die 
Lage ausserhalb des Waldes leicht entschärft. Der Kantonale Krisenstab lässt daher in 
Absprache mit den Fachspezialisten und den umliegenden Kantonen grundsätzlich zu, dass an 
den Bundesfeiern (31. Juli/1. August) Feuerwerk mit einem Mindestabstand von 200 Metern zum 
Wald und sichtbaren Waldrändern gezündet wird. Die Bevölkerung ist zudem aufgerufen, die 
aufgedruckten Sicherheitsabstände noch zu vergrössern und den Abstand zu Wald und 
sichtbarem Waldrand auf mindestens 200 Meter einzuhalten. Feuerwerke sollen nur auf festen 
nicht brennbaren Flächen (z.B. Kiesplatz, geteerte Parkplätze, Mergelplätze) gezündet werden. 
Auch Höhenfeuer sind in einem Mindestabstand von 200 Metern zum Wald und sichtbaren 
Waldrändern erlaubt. Es ist in der Autonomie der Gemeinde die Massnahmen zu verschärfen.

Die Waldbrandgefahrenstufe wird auf Stufe 4 (gross) zurückgenommen, jedoch bleibt das 
Feuerverbot im Wald und an den Waldrändern (inkl. Waldlichtungen) bestehen. Es ist verboten, 
im Wald und an Waldrändern Feuer zu entfachen. Dies gilt auch für eingerichtete Feuerstellen, 
sowie für selbst mitgebrachte Holz-/Kohle-Grills. Es ist verboten brennende Zigaretten, andere 
Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen. Das Verbot beinhaltet insbesondere auch das 
Steigenlassen von Heissluft-Ballonen und Himmelslaternen (gekauft oder selbstgebastelt), 
welche durch offenes Feuer angetrieben werden. Der Kantonale Krisenstab ruft die Bevölkerung 
auf, durch verantwortungsbewusstes Handeln Brände zu vermeiden. Sie ist auch weiterhin 
aufgerufen sorgsam mit jeglicher Art von Feuerentfachen umzugehen.

Die Entnahme von Wasser aus den Baselbieter Oberflächengewässern bleibt bis auf Widerruf 
untersagt. Von diesem generellen Verbot ausgenommen sind alle bewilligten Nutzungen an Birs 
und Rhein. 

KANTONALER KRISENSTAB
C/O AMT FÜR MILITÄR UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
ORISTALSTRASSE 100  CH-4410 LIESTAL
TEL 061 552 71 71 / www.kks.bl.ch
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 Für Familien bietet das Sportamt einen Parcours an, den es mit Freude,  
 pfiffiger Taktik und etwas schweissfordernder Technik zu absolvieren gilt.  

Die Aufgaben stellen ein lustbetontes Fitnesstraining dar. Auf dem Schul- und 
Parkgelände rund um das Ortsmuseum von Frenkendorf steht Spiel und Spass im 
Vordergrund. 

 Termin Sonntag, 6. September 2015

 Ort Der Ort liegt zentral im mittleren Baselbiet und zählt 6‘400 Einwohnerinnen und Einwohner.  
  Er befindet sich an der Rheinstrasse beziehungsweise jetzt über der Umfahrung H2. 
  Unser Familiensporttag wird bei der Sekundarschule und beim Ortsmuseum ausgetragen (Schulstrasse 12). 

Der Bahnhof Frenkendorf / Füllinsdorf liegt in unmittelbarer Nähe. 

 Beginn Die Startzeit ist zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr frei wählbar. 
 Für den Durchgang benötigt eine Familie zirka 50 Minuten. 

 Teilnahme Teilnahmeberechtigt sind Familien ab zwei Personen. (Mindestens 
 eine erwachsene Person plus ein Kind unter 16 Jahren, höchstens 
 sechs Teilnehmende, pro Familie).

 Ablauf Die Posten 1 bis 6 dürfen in freier Reihenfolge bestritten werden. 
 Glück und Können sind gefragt. Der Spass steht im Vordergrund, 
 schliesslich ist Lachen eine wichtige interfamiliäre Disziplin. 

 Resultate Es findet keine Rangverkündigung statt.  
  Alle Familien erhalten ein Bhaltis.  

 Kosten Keine. 

 Garderoben Sind vorhanden, ebenfalls besteht eine Duschmöglichkeit. 
 WC und Wasser sind geöffnet. 

 Verpflegung Individuell, ein kleines Bistro ist vorhanden.  

 Organisation Sportamt Baselland: Tagesverantwortlicher ist Hansjörg 
Thommen, Telefon 079 786 19 51. 

 Bitte anmelden bei Sportamt Baselland, St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 
 Telefon 061 552 14 00, E-Mail: sportamt@bl.ch 
  bis am Montag, 24. August 2015 (Anmeldung erwünscht) 

  Nachmeldungen sind am Sporttag vor Ort möglich.

 Auskunft/Infos Unter www.bl.ch/sportamt. Bei zweifelhafter Witterung erhalten  
  Sie Auskunft am Samstag, 5. September 2015 ab 11.00 Uhr 
  über Telefon 1600. 

Sportamt Baselland 
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Formular abtrennen und bis spätestens Montag, 11.30 Uhr (vor dem Sammeltag), dem Gemeinde-
zentrum  Bächliacker, Bächliackerstrasse 2, zustellen.
Das Häckselgut muss am Dienstag um 7.00 Uhr bereitgestellt sein.
Es können keine telefonischen Anmeldungen entgegengenommen werden.

Name:  Häckseldienst

Adresse:  Schnittgut abführen

  Schnittgut behalten

  Grünabfuhr

Grüne Gebührenmarken (nur erhältlich im Gemeindezentrum Bächliacker) auf Anmeldeformular oder Behälter kleben:

 ➡ bis 75 Liter  CHF 2.50 (1 Marke)
 ➡ 76 bis 140 Liter  CHF 5.–  (2 Marken)

So bezahlen Sie die Gebühr von CHF 20.– für den Häckseldienst bis 10 Minuten Arbeit:

Bitte beachten Sie:
Nach Ablauf der Anmeldefrist eingegangene Anmeldeformulare können nicht mehr 
berücksichtigt werden. Die Mitarbeiter des Werkhofs danken für die Zusammenarbeit.

Bitte beachten Sie:
Nach Ablauf der Anmeldefrist eingegangene Anmeldeformulare können nicht mehr 
berücksichtigt werden. Die Mitarbeiter des Werkhofs danken für die Zusammenarbeit.

Anmeldeformular Grüngut- und Häckseldienst vom 25. August 2015

Wichtig: Ohne fristgerechte schriftliche Anmeldung kann Ihr Grüngut nicht verarbeitet 
werden. Zu spät eingereichte Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
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Wichtige Adressen

   Gemeindeverwaltung
Homepage: www.frenkendorf.ch
E-Mail: gemeindeverwaltung@frenkendorf.bl.ch
 anzeiger@frenkendorf.bl.ch
 einwohnerdienste@frenkendorf.bl.ch

Montag 9.00 bis 11.30 Uhr
 und 14.00 bis 18.30 Uhr
Dienstag bis Freitag 9.00 bis 11.30 Uhr
 und 14.00 bis 16.30 Uhr 

Sozialdienst
Montag bis Freitag 9.00 bis 11.30 Uhr

Sprechstunde des Gemeindepräsidenten
im Gemeindezentrum Bächliacker, 2. Stock
jeweils montags 17.30 bis 18.00 Uhr
E-Mail: gemeindepraesident@frenkendorf.bl.ch

Telefon und Fax
Allgemeine Auskünfte 061 906 10 10
 Fax 061 906 10 19
AHV-Gemeindezweigstelle 061 906 10 10
Bereich Bau 061 906 10 50
 Fax 061 906 10 59 

Bestattungsamt 061 906 10 10
Einwohnerdienste 061 906 10 10
 Fax 061 906 10 19 

Bereich Finanzen 061 906 10 30
 Fax 061 906 10 39 

Gemeindepolizei 061 906 10 13
Katasterwesen 061 906 10 42
Sekretariat Gemeindeverwalter 061 906 10 42
 Fax 061 906 10 19
 
Sekretariat Gemeinderat 061 906 10 43
 Fax 061 906 10 19
Sozialdienst 061 906 10 60
 Fax 061 906 10 39
Steuern 061 906 10 20

Feuerwehr Notruf 112
Sektionschef 
(Kreiskommando Liestal) 061 552 72 72

Zivilschutzstelle Altenberg, 
Frenkendorf 061 906 10 46

Zivilstandsamt BL Arlesheim
zuständig für die Einwohner- und 061 552 45 00
Bürgergemeinde Frenkendorf Fax 061 552 45 01

SPITEX Regio Liestal 
www.spitex-regio-liestal.ch
Schützenstrasse 10, 4410 Liestal 061 926 60 90
 Fax 061 926 60 91
E-Mail: info@spitexrl.ch

Telefonsprechzeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 11.00 Uhr
und 14.00 bis 15.00 Uhr
übrige Zeit Telefonbeantworter

Tagesstätte für Betagte 061 922 05 05
Spitex à la carte 061 921 07 00

FAZ Familienzentrum Treffpunkt
Bahnhofstrasse 16 061 901 27 07
www.faz-treffpunkt.ch 
E-Mail: info@faz-treffpunkt.ch

Mittagstisch Kindergarten/Primarschule
Leitung Mittagstisch 079 750 90 04
E-Mail: mittagstisch@frenkendorf.bl.ch

Mittagstisch Sekundarschule
Sekretariat Sekundarschule 061 906 22 40
E-Mail: info@sekfrenkendorf.ch

Mütter- und Väterberatung
Telefonische Auskunft und Beratung 079 939 71 38
Montag bis Freitag 8.00 bis 10.00 Uhr

SOS-Fahrdienst 079 863 65 49 

Schulsozialdienst
Kindergarten- und Primarschulstufe 079 324 28 81
Sekundarstufe I 079 643 01 11

Musikschule 061 927 91 45
musikschule@rm-liestal.ch
www.rm-liestal.ch

Tagesfamilien
Oberes Baselbiet 061 902 00 40
Rathausstrasse 49, 4410 Liestal
www.vtob.ch, E-Mail: info@vtob.ch
Büroöffnungszeiten: 
Gemäss Ansage
Combox/Telefonbeantworter

Robinsonspielplatz 
Hülftenmätteli 061 901 71 77
www.robiplatz.ch
Öffnungszeiten:
Di bis Do 13.30 bis 18.00 Uhr

Willi Hirt Möbel-Innenausbau GmbH
Rheinstrasse 73, 4402 Frenkendorf

Telefon 061 901 55 88
www.hirt-schreinerei.ch

Aktion gültig bis 31.8.2015

Aktion zum Schulanfang 
Ergonomische Schreibtische die mitwachsen. 
Jetzt profitieren von einer gratis Schreibunterlage.W. Wolfgang AG

Glasbau - Glashandel
Bächliackerweg 14
4402 Frenkendorf

T: 061 906 85 85
F: 061 906 85 89

info@glasbauwolfgang.ch
www.glasbauwolfgang.ch

Glas für den Innen- und 
für den  Aussenbereich

Lieferung, Service und Montage

Glastüren, Trennwände, 
Rückwände, Glasduschen,  

Spiegel, Dekorgläser, Isolierglas, 
Sicherheitsverglasungen

Notfall-Telefon
für Reparaturen ausserhalb 

der Geschäftszeiten
079 644 08 71
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Bürgergemeinde

Ein herzliches Dankeschön
an die Pumpianer Frenkendorf 
für ihren tollen Einsatz zugunsten der Öffent-
lichkeit.

Am Samstag, 18. Juli 2015, trafen sich die 
Pumpianer Frenkendorf im Grüebli, oberhalb 
des Felsenheims, um die Grill-Stelle wieder 
instand zu stellen.

Beim Grill wurden Schamott-Steine einge-
setzt, bei den Bänklein waren die Stützen 
morsch und mussten ersetzt werden.

Zudem wurden etwa 8 Ster Holz gesägt, ge-
spalten und aufgeschichtet, damit die Bevöl-
kerung (nach Aufhebung des Feuerverbots!) 
den Grill wieder benutzen kann.

Zusätzlich wurde bei der Treppe zur kleinen 
Fluh, ein morscher Tritt ausgewechselt.

Den Pumpianern gelingt es immer wieder, aus 
einem solch tatkräftigen Arbeitseinsatz einen 
tollen und kameradschaftlichen Tag zu ma-
chen, bei dem auch das Essen und Trinken 
nicht zu kurz kommen.

Nochmals ganz herzlichen Dank für den dies-
jährigen Einsatz. 
 Der Bürgerrat

Mehr Infos unter:  www.bl.ch/sportamt

www.facebook.com/SportamtBL

Beim Ortsmuseum, Schulstrasse 12, 4402 Frenkendorf

Öffnungszeiten/Telefon bedienung  
der Bürgergemeinde
Montag  15.00 bis 18.30 Uhr
Donnerstag  8.30 bis 11.00 Uhr
Sprechstunde  
des Bürgergemeindepräsidenten
Montag 17.30 bis 18.30 Uhr 
 nach Vereinbarung
Adresse
Bürgergemeinde Frenkendorf
Hauptstrasse 2, 4402 Frenkendorf
Telefon 061 901 34 49, Fax 061 901 35 92
E-Mail: bg.frenkendorf@bluewin.ch
Homepage: www.bg-frenkendorf.ch

Innere und äussere Malerarbeiten

NEU: Ausstellungsraum «arte-sette»

4402 Frenkendorf Tel. 061 901 76 20
www.branca-ag.ch e-mail: info@branca-ag.ch
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Feuerwehr-Rekrutierung 2015
Die diesjährige Rekrutierung der Feuerwehr Frenkendorf-Füllinsdorf findet am

Montag, 31. August 2015, 19.00 Uhr 
im Feuerwehrmagazin Füllinsdorf

statt.

Feuerwehr, ein Wort der grossen Taten, des Teamgeistes, der Verantwortung, der Hilfe und 
besonders ein Wort der Wichtigkeit! Aufregende, vielseitige und beanspruchende Übungen, 
neue Bekanntschaften und vergnügliche Abende erwarten Sie. Rot steht für Gefahr, Leiden-
schaft und Liebe. Wir sind leidenschaftlich dabei und stellen uns Tag und Nacht in die Dienste 
der Allgemeinheit.

Wir suchen: 
Interessierte Frauen und Männer (ab Jahrgang 1994), welche nach einer einjährigen Grundaus-
bildung in die Einsatzformation aufgenommen werden. Willkommen sind Einwohnerinnen und 
Einwohner bis zum 35. Altersjahr sowie Neuzugezogene.  

Wir bieten:
Kameradschaft und eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufgestellten Team.

Nach Absolvierung eines sportmedizinischen Atemschutztauglichkeitstests entscheidet die  
Feuerwehrkommission über die definitive Aufnahme.
Gemäss § 8 des Reglements sind alle Einwohnerinnen und Einwohner von Frenkendorf und 
Füllinsdorf mit Beginn des 22. Altersjahres feuerwehrdienstpflichtig.
 Feuerwehrkommission

- Für Auskünfte , die innerhalb 24 Std. beantwortet werden müssen.

Pikett-Nr.:    079 349 34 73
z.B.:
§ Wespennester 
§ Bienen
§ Hornissen
§ Dringende Präventivmassnahmen 
§ Fragen zur Feuerwehr

Mit dieser  Nummer werden Sie mit einem  Kadermitglied der Feuerwehr  Hülften

verbunden.

Keine Notrufe, im Zweifelsfall 118 oder 112

Feuerwehr Hülften 
Frenkendorf             Füllinsdorf 

Erreichbarkeit der Feuerwehr

Ne
u

Hptm Holinger 24.07.2015

Notruf Feuerwehr:          118 oder 112
• Person in Not
• Tier in Not
• Feuer
• Wasser
• Gefahr in Verzug

- Für Auskünfte , die innerhalb 24 Std. beantwortet werden müssen.

Pikett-Nr.:    079 349 34 73
z.B.:
§ Wespennester 
§ Bienen
§ Hornissen
§ Dringende Präventivmassnahmen 
§ Fragen zur Feuerwehr

Mit dieser  Nummer werden Sie mit einem  Kadermitglied der Feuerwehr  Hülften

verbunden.

Keine Notrufe, im Zweifelsfall 118 oder 112

Feuerwehr Hülften 
Frenkendorf             Füllinsdorf 

Erreichbarkeit der Feuerwehr

Ne
u

Hptm Holinger 24.07.2015

Notruf Feuerwehr:          118 oder 112
• Person in Not
• Tier in Not
• Feuer
• Wasser
• Gefahr in Verzug

Notruf Feuerwehr: 118 oder 112
• Person in Not
• Tier in Not
• Feuer
• Wasser
• Gefahr in Verzug

Für Auskünfte, die innerhalb 24 Std. beantwortet werden müssen.

Pikett-Nr.: 079 349 34 73
z.B.:

• Wespennester
• Bienen
• Hornissen
• Dringende Präventivmassnahmen
• Fragen zur Feuerwehr

Keine Notrufe, im Zweifelsfall 118 oder 112
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Buchungsbestimmungen bei den GA-Tageskarten Gemeinde Frenkendorf
Die Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB und mit dem Postauto 
sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben der Schweiz 
für nur 43 Franken!

Gerne geben wir Ihnen mit der nachfolgenden Aufstellung einen momentanen Überblick über 
die noch freien Daten. Buchen Sie noch heute über www.tageskarte-gemeinde.ch oder rufen 
Sie uns an (Tel-Nr. 061 906 10 10) und sichern Sie sich Ihre Tageskarte für nur 43 Franken pro 
Stück. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die «Tageskarte Gemeinde» nur noch an wohn-
hafte Einwohnerinnen und Einwohner von Frenkendorf verkauft werden dürfen.

Die Buchungsbestimmungen finden Sie ebenfalls im Internet oder informieren Sie sich telefo-
nisch über die Bedingungen – wir geben Ihnen gerne Auskunft.

Ab sofort gelangen Sie auch über unsere Homepage www.frenkendorf.bl.ch direkt auf die 
Buchungsseite der Tageskarten. Auch können Sie bequem mit dem Smartphone/Handy über 
eine speziell eingerichtete Maske Ihre Tageskarte buchen.

 1,2,3 oder 4 Karten verfügbar  Ausgebucht Stand: 27.07.2015

Buchen Sie noch heute Ihre SBB-Tageskarte 
Buchungsbestimmungen bei den GA-Tageskarten Gemeinde Frenkendorf 

Die Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB und mit dem Postauto sowie den meisten 
konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben der Schweiz für nur 43 Franken! 

Gerne geben wir Ihnen mit der nachfolgenden Aufstellung einen momentanen Überblick über die noch freien Daten. 
Buchen Sie noch heute über www.tageskarte-gemeinde.ch oder rufen Sie uns an (Tel-Nr. 061 906 10 10) und sichern 
Sie sich Ihre Tageskarte für nur 43 Franken pro Stück. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die «Tageskarte
Gemeinde» nur noch an wohnhafte Einwohnerinnen und Einwohner von Frenkendorf verkauft werden dürfen.
Die Buchungsbestimmungen finden Sie ebenfalls im Internet oder informieren Sie sich telefonisch über die Bedingungen 
- wir geben Ihnen gerne Auskunft.

Ab sofort gelangen Sie auch über unsere Homepage www.frenkendorf.bl.ch direkt auf die Buchungsseite der 
Tageskarten. Auch können Sie bequem mit dem Smartphone/Handy über eine speziell eingerichtete Maske Ihre 
Tageskarte buchen. 

August 2015 September 2015 Oktober 2015 

 1,2,3 oder 4 Karten verfügbar   Ausgebucht 

Stand: 27.07.2015 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

Handänderungen

Kauf. Parz. 825: 665 m² mit Wohnhaus Nr. 4, 
Rüttimattweg Gartenanlage «Dorf». Veräus-
serer zu GE: Einf. Gesellschaft OR 530 (Erben-
gemeinschaft Martin-Horni Tanja Alexandra, 
Erben (Martin Karl Friedrich, Frenkendorf; 
Martin David Alexander, Frenkendorf) Martin 
Karl Friedrich, Frenkendorf), Eigentum seit 
9.11.2004, 3.1.2005, 25.8.2009. Erwerber zu 
GE: Einf. Gesellschaft OR 530 (Habermacher 
Britschgi Ruth Martha, Allschwil; Britschgi 
Markus, Allschwil)

Zivilstandesamtliche Meldungen

Mit der Neuorganisation der Zivilrechtsver-
waltung BL werden uns seit anfangs Februar 
2015 zivilstandesamtliche Meldungen elekt-
ronisch gemeldet. Dadurch erhalten wir hin-
sichtlich Publikationswünsche keine Informa-
tionen und können deshalb Meldungen über 
Eheschliessungen leider nicht mehr publizie-
ren. Besten Dank für Ihr Verständnis!

Geburten
27.06.2015
Müller, Amelie Malea, Tochter des Müller, 
Benjamin Marco Aurelio und der Müller geb. 
Grond, Ramona.

Jubilarentag 2015

Der diesjährige Jubilarentag ist bestimmt 
worden auf

Samstag, 31. Oktober.

Eingeladen werden die
●  Mitbürgerinnen und Mitbürger der Jahr-

gänge 1930 und älter,

●  Mitbürgerinnen und Mitbürger des Jahr-
gangs 1935,

●  Ehepaare, die im Jahr 2015 die goldene, 
diamantene oder eiserne Hochzeit feiern.

Die persönlichen Einladungen werden zu-
sammen mit einem Anmeldeformular An-
fangs September 2015 versandt.
Die Jubilarinnen und Jubilare sind gebeten, 
das Datum des 31. Oktober für den Besuch 
des Jubilarentags zu reservieren.

Todesfälle
16.06.2015
Sohn, Kurt Georg, geb. 1936.
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 1. August 2015

Sommerzeit = Ferienzeit

Sommer – 2015

Nationalfeiertag der Schweiz

Euer «Wilden-Mann» feiert mit Ihnen liebe 
Frenkendörfer/Innen, liebe Schweizer! 

Bosnien grüsst Euch!

Die «völkerverbindende Karte des Hauses» 
soll Ihnen, liebe Gäste – Bekanntes, Fremdes, 

Köstliches näher bringen. 
Feiern Sie mit unserem motivierten Team von 

Küche und Service einen unvergesslichen 
Nationalfeiertag!

Unser Motto: 
«Ehre jeden Mannes Vaterland – 

aber das Deinige liebe!»

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen 
Ihnen einen festlichen 1. August 2015.

Ihr «Wilden-Mann-Team»

Ihr treues «Wilden-Mann-Team» macht 
wohlverdiente Ferien vom 02.08. – 12.08.2015

Das Restaurant bleibt offen.

Unsere Vertretung wird Ihnen den Aufenthalt  
in unserem Haus so angenehm und unvergesslich 

wie möglich gestalten.

Wir wünschen Ihnen schöne Ferien und bis bald
 in Ihrem «Wilden-Mann».

Familie Zecevic und das Team

Telefon 061 901 57 17  E-Mail: info@hotel-wildenmann.com

Der Wald ist keine Deponie für organische 
Abfälle

Organische Abfälle wie Baum- und Rasen-
schnitt, Unkraut usw. sowie Komposthaufen 
gehören weder in den Wald noch an den Wald-
rand.

Die Verwertung organischer Abfälle ist sinn-
voll – sie muss aber korrekt erfolgen. Der Wald 
darf nicht dazu dienen, solche Abfälle auf ein-
fache Weise zu entsorgen oder «störende» 
Komposthaufen aus dem eigenen Garten zu 
verlagern. Im Wald darf ausschliesslich Mate-
rial liegen gelassen oder zu Haufen aufge-
schichtet werden, das direkt bei der Wald- 
oder Wandrandpflege anfällt.

Organische Abfälle sind wenn immer möglich 
dort zu kompostieren, wo sie anfallen. Klein-
Kompostplätze sind nur innerhalb der Bau-
zone zulässig.

Wenn Sie das Schnittgut nicht selbst häckseln 
und kompostieren können, dann bietet Ihnen 
die Gemeinde den Häckseldienst auf Anmel-
dung. Fragen zum Kompostieren können Sie 
an das Beratungstelefon 901 36 11 richten.
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Veranstaltungsbewilligung im Wald

Das Amt für Wald beider Basel hat nach 
Vernehmlassung bei den betroffenen Ge-
meinden und kantonalen Fachstellen die 
Bewilligung für die Durchführung des

Baselbieter bike challenge 2015
mit ca. 250 Teilnehmenden
vom Samstag, 15. August 2015 (7–17Uhr)

gemäss Dekret des Landrates über die Be-
willigung für Veranstaltungen im Wald, 
vom 11. Juni 1998 (SGS 570.1), in den Ge-
meinden Muttenz, Pratteln, Frenkendorf, 
Liestal, Ziefen, Reigoldswil, Liederswil, 
Waldenburg, Lauwil, Brezwil, Duggingen, 
Grellingen, Brislach, Zwingen, Laufen, Rös-
chenz, Dittingen, Blauen, Ettingen, Therwil, 
Münchenstein, Aesch, (Kanton Basel-Stadt: 
Riehen, Bettingen sowie Gemeinden im 
Kanton Solothurn [allfällige Bewilligung 
durch das AWJF Kt. SO]) mit Auflagen er-
teilt.

Ein Aufruf an die Hundefreunde

In unserer Gemeinde sind etwa 50 Robidog-
Behälter montiert. Die meisten Hundehalterin-
nen und Hundehalter benützen diese Einrich-
tung konsequent, nehmen das Häufchen ihrer 
Vierbeiner unter Verwendung eines Plastik-
beutels auf und entsorgen den Kot im nächs-
ten Behälter. Eine Minderheit übersieht aber 
leider die Robidogs. Oder noch schlimmer: 
Der Beutel fliegt samt Inhalt ins Kulturland.

Der Bauernverband beider Basel ruft im Ein-
vernehmen mit der Volkswirtschafts- und Sa-
nitätsdirektion Basel-Landschaft, dem Sani-
tätsdepartement Basel-Stadt, den Kantonstier-
ärzten, dem Tierschutz beider Basel und der 
Interessengemeinschaft Kynologischer Ver-
eine Basel und Region auf:

Drägg wäg isch nätt!

Hundekot enthält Parasiten. Bleibt das Häuf-
chen im Gras liegen oder wird der Beutel aus 
dem Robidog samt Inhalt in die Wiese gewor-
fen, dann können die Parasiten mit dem Gras 
oder Heu in Kuh, Rind, Schaf oder Ziege ge-
langen. Die Parasiten beeinträchtigen das 
Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere. 
Deren Fleisch ist nur noch bedingt genussfä-
hig. In Milchwirtschaftsbetrieben kann Parasi-
tenbefall auch zu gehäuftem Verwerfen und 
dadurch zu massiven finanziellen Einbussen 
führen. Der den Bauern im Baselbiet jährlich 
erwachsende Schaden wird auf rund 600'000 
Franken geschätzt. Letztendlich ist auch der 
Mensch anfällig auf gewisse Parasiten, die im 
Hundekot ausgeschieden werden.

Deshalb: Benützen Sie ausnahmslos die Robi-
dog-Behälter zur Beseitigung des Hundekots! 
Die Landwirte und alle Mitbürger/innen wer-
den dies zu schätzen wissen.

Baugesuche 

Bitte beachten: Sämtliche Anstösser werden jeweils bei Durchführung der Planauflage per 
Einschreiben informiert (mit Angabe der Einsprachefrist). Die Baugesuche können von allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern während der Schalterstunden auf der Bauverwaltung einge-
sehen werden.

Baugesuch Nr. 1185/2015
GesuchstellerIn: Pungitore Bruno, Rischstrasse 44, 4402 Frenkendorf
Projekt: Sitzplatzüberdachung mit Windschutzverglasung, 

Parzelle Nr. 2494, Rischstrasse 44
ProjektverfasserIn: Pungitore Bruno, Rischstrasse 44, 4402 Frenkendorf

Achtsamkeits- und Gewahrseinsmeditation
Achtsamkeit und achtsame Körperwahrnehmung eröffnen uns 
neue Möglichkeiten mit belastenden Situationen und Gefühlen 
umzugehen. Sie schenken uns Erholung und Wohlbefinden. 
2 Übungs-CDs inklusive!  

Kursort:   Gesundheitszentrum Frenkendorf, Bahnhofstrasse 39
Uhrzeit:   18.00 – 19.30 Uhr
Termine:  Dienstags, 4 Abende (18.08., 25.08., 01.09., 08.09.)

Informationen und Anmeldung:
unter 079 320 87 81 oder reginaberan@bluewin.ch

Meditationskurs

www.meditationforlife.ch

Frenkendorfer Anzeiger_83x61.qxp_Layout 1  08.06.15  13:41  Seite 1
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Gemeinnütziges

Patricia von Falkenstein – Präsidentin von 
Pro Senectute beider Basel

Patricia von Falkenstein ist neue Präsidentin 
des Stiftungsrats von Pro Senectute beider 
Basel. Sie wurde einstimmig an die Spitze der 
Stiftung Pro Senectute beider Basel gewählt.

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass der 
Stiftungsrat von Pro Senectute beider Basel 
anlässlich seiner letzten Sitzung Patricia von 
Falkenstein einstimmig zur neuen Präsiden-
tin des Stiftungsrats gewählt hat.

Patricia von Falkenstein ist Präsidentin der 
LDP und seit 2006 Mitglied des Grossen Rats. 
Davor war sie während fast zehn Jahren als 
Richterin am Basler Strafgericht tätig.

Die studierte Juristin ist in verschiedenen 
Nonprofit-Organisationen ehrenamtlich tä-
tig: Als Präsidentin steht sie dem Verein für 
Kinderbetreuung Basel sowie dem Förder-
verein der Musikakademie vor. Ausserdem 
ist sie neben anderen Engagements Mitglied 
der Kommissionen GGG Stadtbibliothek und 
GGG Benevol.

Pro Senectute beider Basel ist eine Stiftung. 
Die Nonprofit-Organisation ist in Basel-Land-
schaft und Basel-Stadt tätig. Zweck der Stif-
tung ist, das Wohl und die Selbständigkeit 
der älteren Menschen in den beiden Basel zu 
erhalten und zu fördern. Der Stiftungsrat ist 
für die Leitung der Stiftung und für die Ober-
aufsicht der Stiftung verantwortlich.

Wir freuen uns über die Wahl und heissen 
Frau Patricia von Falkenstein herzlich will-
kommen.

Auskünfte erhalten Sie von:

Sabine Währen
Geschäftsleiterin Pro Senectute beider Basel

sabine.waehren@bb.pro-senectute.ch
Telefon 061 206 44 44

Weitere Auskünfte:

Rotes Kreuz Baselland, Abteilung Bildung
Frau Regina Bachmann
Fichtenstrasse 17, 4410 Liestal
Telefon 061 905 82 10
r.bachmann@srk-baselland.ch

Rücken gut – alles gut! 
Rückentraining für Sie und Ihn

Gezieltes Training für die Stärkung der Rü-
ckenmuskulatur

Rückenprobleme sind weit verbreitet, viele 
Menschen aller Altersklassen sind davon be-
troffen. Die Ursachen sind vielfältig. Rücken-
probleme schränken die Beweglichkeit ein 
und sind schmerzhaft – die Lebensqualität 
insgesamt leidet.

Doch man kann selbst etwas tun. In den meis-
ten Fällen bringt eine Stärkung der Rücken-
muskulatur durch spezielles Training eine 
deutliche Verbesserung der Symptome. Sie 
werden wieder beweglicher und spüren we-
niger Schmerzen.

Das Rote Kreuz Baselland bietet ab Januar 
2011 einen Kurs an, in dem mit gezielten 
Übungen der Rücken gekräftigt wird. Dabei 
stehen die Stärkung der Muskelkraft, der Be-
weglichkeit und Koordination im Mittelpunkt.

Der Kurs beginnt am 06. Januar 2011 und 
findet jeweils donnerstags abends von 

20.00-20.50 Uhr im Roten Kreuz Baselland an 
der Fichtenstrasse 17 in Liestal statt. Ein Ein-
stieg in den laufenden Kurs ist zu jedem Zeit-
punkt möglich. Die Kurskosten betragen Fr. 
15.– pro Abend.

Für weitere Informationen und Anmeldung 
steht das Rote Kreuz Baselland, 
Frau Regina Bachmann, Fichtenstrasse 17, 
4410 Liestal unter Telefon 061 905 82 10 (vor-
mittags) oder bildung@srk-baselland.ch, gern 
zur Verfügung.
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Mitteilung zur Schiesspflicht 2015

Letzte Obligatorisch-Übung 300 m 
findet am Samstag, 15. August 2015
09.00 bis 11.00 Uhr statt.

Schiesssportanlage Sichtern, Liestal

Waffenkontrolle beim Betreten und Verlassen 
der Schiessanlage. Schiesspflichtige Wehr-
männer bitte VBS-Brief, Dienstbüchlein, Leis-
tungsausweis, ID-Ausweis, persönliche Waffe 
und Gehörschutz mitbringen.

Letzte Pistolen-Obligatorisch 25 m
Schiesssportanlage Sichtern, Liestal

Dienstag, 11. August 2015
18.30–19.30 Uhr

Nur für Sub-Of. (oder freiwillig schiessende 
Teilnehmer)

Auskünfte bei:
Rolf Kemp, Präsident der FSGF
Langackerstrasse 1, 4415 Lausen
Tel. 079 671 02 12
Rudolf Lander, Schiess-Sekretär
Hauptstrasse 4, 4441 Thürnen
Tel. 061 971 31 93
Homepage: www.fsg-frenkendorf.ch

Eidgenössisches Schützenfest 2015 

Unser Verein reiste vom 28. bis 30. Juni an 
das Schützenfest ins Wallis. Die Reise er-
folgte mit einem Kleinbus. Die Unterkunft 
und das Essen im Hotel Sonnenhalde in Au-
sserberg waren sehr gut. Auch am Montag-
abend (nach dem Schiessen) fand die Degus-
tation mit  einem feinen Raclette Anklang.

Unser Verein schoss mit der Pistole und dem 
Gewehr in der Kategorie 3. Die Pistolenschüt-
zen erreichten im Vereinswettkampf 82,116 
Pkt. und die Gewehrschützen 87,168 Pkt. Bei 
den Pistolenschützen zählten 6 und beim Ge-
wehr 10 Pflichtresultate. 7 Schützen schossen 
mit der Pistole und 11 mit dem Gewehr. Total 
fuhren 15 Frauen und Männer an das Schüt-
zenfest.

Geschossen wurde beim Gewehr auf 300m 
und bei der Pistole auf 50/25m. Das Höchst-
resultat im Stich Verein schoss mit der Pistole 
Kemp Rahel 85 Pkt. und mit dem Gewehr 
Kummli Roland 93 Pkt. BRAVO!

Weiter wurden bei den Pistolenschützen 32 
Stiche geschossen und 9 Mal das Kranzresul-
tat erreicht. Beste Schützin war Kemp Mela-
nie mit 4 Kranzresultaten von 5 geschosse-
nen Stichen. Weitere Kranzresultate wurden 
geschossen von Kemp Rahel 3, Kemp Rolf 1, 
Nebiker Ernst 1. Die weiteren Schützen Bauer 
Beat, Morf Markus und Nebiker Hans verfehl-
ten das Kranzresultat leider knapp. Bei den  
11 Gewehrschützen ist die Bilanz etwas bes-
ser. Erreichten doch alle mindestens ein 
Kranzresultat. So wurden total 58 Stiche ge-
schossen und 41 Mal das Kranzresultat er-
reicht. Lander Ruedi hat 8 Stiche geschossen 
und 8 Mal das Kranzresultat erreicht. Erfolg 
und Pech liegen doch manchmal nahe beiei-
nander. So erreichten Kummli Roland 6  Stiche 
/ 6 Kränze, Nebiker Ernst 7 Stiche / 6 Kränze, 
Nebiker Hans 6 Stiche / 5 Kränze, Simon Alois 
7 Stiche / 5 Kränze, Lander Martin 6 Stiche / 4 
Kränze, Lander Therese und Lander Kurt 5 
Stiche / 2 Kränze, Kemp Melanie und Kemp 
Rolf 1 Stich / 1 Kranz und Nebiker Christian 6 
Stiche / 1 Kranz.

Feldschützengesellschaft
Frenkendorf

Feldschützengesellschaft
Frenkendorf

Das Schützenfest bleibt sicher noch lange in 
Erinnerung und vor allem das schöne und 
heisse Wetter sorgen noch für weitere Ge-
spräche. 

Im Namen des Vereins gratuliere ich allen 
Schützinnen und Schützen zu ihren Erfolgen 
und wünsche weiterhin «GUET SCHUSS».

Die einzelnen Resultate findet man auf unse-
rer Homepage: www.fsg-frenkendorf.ch 

 R. Lander

Rubrik 1–6-spaltig

Elektro NAEGELIN AG
Elektrotechnische Unternehmung

Güterstrasse 10 | 4402 Frenkendorf
Fon 061 901 26 26
Fax 061 901 26  66
www.elektro-naegelin.ch   

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur Ausführung sämtliche
Elektroinstallationen in Neu- und Umbauten sowie Service und Unterhalt.
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Turnverein Frenkendorf Jugend

TURNSTART MuKi/VaKi und KiTu

Die erste Turnstunde nach den Sommerferien 
findet am Donnerstag, den 3. Sept. 2015 statt. 

MuKi/VaKi (ab 3 Jahren):
17.00 bis 18.00 Uhr in der Turnhalle Egg.
Anmelden bei:
Barbara Heiniger, Tel. 061 901 81 24

KiTu (ab Kindergarten):
17.00 bis 18.00 Uhr in der Turnhalle Egg. 
Es ist keine Anmeldung nötig.

Für weitere Auskünfte und Fragen stehe 
ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Jasmine Schäuble, Tel. 061 901 19 41

Herzlich willkommen im Sommer  

Wir erholen uns auch gut!

Erkenntnis
So mancher, der im Urlaub war, 
dem wird das eine nachher klar: 
Schön ist es anderswo zu sein 

doch fährt er gerne … wieder heim

und kehrt am 28. August 2015  
im Madlenjäger-Club wieder ein! 

ab 18.30 
an der Mittelgasse 5

4402 Frenkendorf

im Kitchen-Bar-Club

www.madlenjaeger.ch

 
 
 
 
 
 

Herzlich willkommen am 27. Januar 2012 

zum 1. Röstifestival 

an der Mittelgasse 5 

4402 Frenkendorf 

im  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geöffnet ab 17.00 Uhr 
 
 
 
Der bald schon legendäre „Röschtibalken" kommt zum ersten Mal an 
unserem neuen Clublokal zum Einsatz.  
 
…und so brutzeln ab 18 Uhr knusperige verschiedene Röstis in den 10 
Pfännchen - mit dem „Kochteam- Madlenjäger“ hinter dem Röstbalken. 
 
Wenn der Hunger kommt, bestellt man sich ein währschaftes, typische 
Schweizer Gericht. In diesem Sinne: geniessen Sie es am Freitagabend bei 
uns! 

Kitchen-Bar-Club 

Eintritt 
1/2 Preis

AB INS GITTERLIBAD

ES IST
BADIFEST

Sa.08.08.2015 11.00-19.00h 
So.09.08.2015 11.00-1 .00h 

Das ganze Festangebot ist 
unter www.gitterlibad.ch 
ersichtlich.

FRENKENDORF 85X140

Gratulation für Bestzeiten von 
Nationalkaderathlet Manuel Leuthard

Manuel Leuthard aus Frenkendorf war für 
Swiss Olympic an den ersten europäischen 
olympischen Spielen in Baku (Aserbaidschan) 
am Start. Der beim Schwimmclub Liestal trai-
nierende Nationalkaderathlet, durfte an acht 
Rennen teilnehmen. Er absolvierte einen star-
ken Wettkampf mit persönlichen Bestzeiten. 
Wir gratulieren ihm ganz herzlich und wün-
schen weiterhin viel Erfolg!

(F
o

to
 G

. S
zu

b
a)



15

Vereine

FASNACHTSPLAKETTE 2016

Liebe Plakettenkünstlerinnen, 
liebe Plakettenkünstler

Es kommt mir vor, als wäre die letzte Fasnacht 
vor zwei Wochen zu Ende gegangen und 
schon beginnen die Vorbereitungsarbeiten für 
die Fasnacht 2016.
Diese wird am 14. Februar durch unser Schnit-
zelbanksingen eröffnet und endet am 20. Feb-
ruar mit dem Cherusball im Saal des Restau-
rants Wilder Mann.

Einen ungemein wichtigen Teil unserer Fas-
nacht möchten wir wiederum in Eure kreati-
ven und künstlerischen Hände legen:

Die Gestaltung der FASNACHTSPLAKETTE 
für das Jahr 2016!!

Wie in den letzten Jahren muss die Plakette 
auf eine bereits vorhandene Form der Firma 
Müller passen. Den Katalog mit den Formen 
könnt ihr bei mir telefonisch bestellen. Am 
besten vergrössert ihr eure ausgesuchte Form 
auf Format A4 und los geht’s. Die fertiggestell-
ten Vorschläge sind ebenfalls im A4-Format 
einzureichen.

Extra Tipp: Den Vorschlag nach Ab- 
 schluss der Arbeit auf Plakettengrösse 
verkleinern.  Wie wirkt der Vorschlag 
dann in der effektiven Grösse?

Wir würden uns auch über einen kurzen Be-
schrieb oder Vers zu Eurem Plakettensujet 
freuen.

EINSENDESCHLUSS  
IST DER 
2. OKTOBER 2015

Vorschläge an:

FAKO Frenkendorf
Christian Probst, Neufeldstrasse 3
4402 Frenkendorf
Natel: 079 448 14 66
Email: probschtausf@bluewin.ch

Allen Künstlern viel, viel Glück und toi, toi,  toi!!

Mit fasnächtlichen Grüssen

FAKO Frenkendorf
Der Präsident

Das FAKO Frenkendorf feiert an der 
Fasnacht 2016 das 40-jährige Jubi-
läum!!! 
Wir würden uns riesig freuen, wenn 
die Plakette etwas mit diesem Jubi-
läum zu tun hätte. Alle jubiläumsbe-
zogenen Eingaben geniessen bei uns 
grösste Aufmerksamkeit und erhalten 
sicher einen Sympathiebonus. Alle 
Vorschläge dürfen nur in Frenkendorf 
eingereicht werden.
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Ref. Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf

Sekretariat: Dienstag–Freitag 8.15–11.15 Uhr
Andrea Bretschneider Tel. 061 903 04 25
KGH Schönthal, Füllinsdorf Fax 061 903 04 26
E-Mail:refkgmschoenthal@vtxmail.ch
www.ref.ch./frenkendorf-fuellinsdorf
Pfrn. Andrea Kutzarow Tel. 061 901 49 49
Pfr. Peter Leuenberger Tel. 061 901 14 40
Pfr. Felix Straubinger Tel. 061 313 50 28
Katja Maier, Jugendbeauftragte Tel. 079 738 87 21
Amrei Ebinger, Sigristin Frenkendorf Tel. 061 901 39 72
Hella Raff, Sigristin Füllinsdorf Tel. 061 901 14 77

Sonntag, 2.August
10.00 Uhr, im Seniorenzentrum Schönthal
Gottesdienst mit Pfr. Peter Leuenberger
Kollekte zugunsten Sternschnuppe
Amtswoche: Pfr. Peter Leuenberger

Sonntag, 9. August
9.30 Uhr, Kirche Frenkendorf
10.45 Uhr, Kirche Füllinsdorf
Gottesdienst mit Pfarrer Peter Leuenberger
Kollekte zugunsten Arbeitslosenrappen
Amtswoche: Pfr. Peter Leuenberger

Sonntag, 16. August
9.30 Uhr, Kirche Frenkendorf
10.45 Uhr, Kirche Füllinsdorf, mit Taufe
Gottesdienste zum Schulanfang mit den Kon-
firmandinnen und Konfirmanden und Pfrn. 
Andrea Kutzarow. Herzliche Einladung zu den 
anschliessenden Apéros
Kollekte zugunsten Bibelgesellschaft BL
Amtswoche: Pfr. Rainer Jansen

ANLÄSSE FÜR KINDER 
UND JUGENDLICHE

Kindergottesdienst mit Zvieri
21. August, 15.30–17 Uhr, UG der Kirche 
Füllinsdorf, Andrea Kutzarow
16–17.10 Uhr, in der Kirche Frenkendorf, 
Barbara Jansen

Samschtigs-Kitaki
Für Kinder von 4–10 Jahren. 22. August, 9.30–
12 Uhr, in der ref. Kirche Füllinsdorf. Geschich-
ten, Lieder, Znüni, Spielen und Basteln. Unter 
der Leitung von Julia und Anna Verena Baum-
gartner und Aline Guillod. Für Sie entstehen 
keine Kosten. Infos und Anmeldung ab 17. 
August bei Andrea Kutzarow, Tel. 061 901 49 49

Kids-Treff für 1.–5. Klässler 
aus Frenkendorf und Füllinsdorf
Mittwoch, 19. August, 14.00–16.30 Uhr 
im Elefantehuus
Basteln, Spielen, Geschichten hören und vie-
les mehr, mit Katja Maier

TeeNagerTreff, Montag, 
17. August, 18.00–19.00 Uhr im 
Elefantehuus Füllinsdorf
Der explosive Treff für 12–15 jährige Teenager 
aus Frenkendorf und Füllinsdorf mit Katja Maier

Zum nächsten 
Cevi-Familiennachmittag bist du 
herzlich eingeladen. Wir treffen 
uns am Samstag, 22. August um 13.00 Uhr. 
Weitere Infos findest du unter www.cevi-fren-
kendorf.ch. Bis am Samstag, Katja und Alex 

Ladiesnight
Freitag, 21. August, 18.00–21.30 Uhr 
im Elefantehuus, mit Abendessen
Ein Angebot für Mädchen zwischen 
13 und 17 Jahren aus Frenkendorf und 
Füllinsdorf, mit Katja Maier. Anmeldung per 
E-Mail an ref.jugendstelle@gmx.ch 
oder SMS/Anruf an 079 738 87 21

Lesenacht am 25. September, Infos folgen, 
Anmeldung bei Katja Maier

RENOVATION ELEFANTENHAUS
Unser 72-Stunden-Projekt 
vom 10.–13. September

Das Kirchgemeindehaus «Elefantenhaus» ist 
langsam in die Jahre gekommen. Die Kinder- 
und Jugendtreffs, wie Kids-Treff, Teenager-
Treff und Ladiesnight können zwar die Räume 
momentan so nutzen, wie sie sind. Doch es 
lässt einiges zu wünschen übrig. Unser 
Hauptraum ist nur mit drei Sofas, einer Bar 
und einem Töggelikasten ausgerüstet. Die 
Wände sind nicht besonders farbig, die Lam-
pen verbreiten kein angenehmes Licht. Es gibt 
keine funktionierende Musikanlage, die Feuer-
stelle neben dem Haus ist kaputt. Kurz gesagt, 
das Haus lädt nicht mehr zum Verweilen ein. 
Und das wollen wir ändern.
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An der Podiumsdiskussion der IG Jugendpo-
litik Frenkendorf-Füllinsdorf wurde deutlich, 
wie wichtig den Jugendlichen das Elefanten-
haus ist und dass sie die regelmässigen Treffs 
in dem Gebäude vermissen. Gerade auch 
deshalb wollen wir gemeinsam mit Kindern 
und Jugendlichen das Gebäude renovieren 
und es jugendgerechter gestalten. Die Kirch-
gemeinde hat ausserdem für die Erneuerung 
des Dachs inklusive Blitzschutzanlage CHF 
150’000 gesprochen und die Arbeiten sollen 
noch dieses Jahr abgeschlossen werden.
Wir suchen junge, kreative Personen zwischen 
11 und 25 Jahren mit viel Ideen oder solche die 
gut anpacken können oder die im Hintergrund 
mitarbeiten oder gerne organisieren oder 
gerne einen Pinsel in die Hand nehmen, die 
auf Leute zugehen können oder auch solche, 
die einfach durch ihre Freude anstecken und 
andere motivieren können. Vom 10.–13. Sep-
tember werden wir gemeinsam 72 Stunden 
lang Vollgas geben und unser Bestes geben. 
Wie das nationale Projekt vorgibt, starten wir 
ohne Finanzen und versuchen, mit guten Ideen 
und diversen Kleinprojekten unser Ziel, reno-
vierte Räumlichkeiten für die Jugend, umzu-
setzen. Da das Projekt bereits am Donnerstag-
abend beginnt, sind Schülerinnen und Schüler 
aus Frenkendorf und Füllinsdorf für den Frei-
tag von der Schule freigestellt und alle ande-
ren bis 25 Jahre haben die Möglichkeit, Ju-
gendurlaub für diesen Tag einzugeben.
Da wir als ungelernte Hobby-Handwerker nur 
die kleineren Renovationsarbeiten im Rahmen 
des 72-Stunden-Projekts im Elefantenhaus 
ausführen können, sind wir auch auf Profis 
angewiesen. Neben den Kleinarbeiten, die wir 
gut selber erledigen können, haben wir auch 
das Problem, dass wir im Winter die Räume 
kaum aufheizen können, weil das Gebäude 
nicht genügend isoliert ist. Dann haben wir 
auch einen grossen Dachstock, den man mo-
mentan nicht nutzen kann, weil er nicht isoliert 
ist. Viele weitere Details, die als Gesamtes 
unsere finanziellen und personellen Kapazitä-
ten übersteigen, zeichnen das in die Jahre 
gekommene Haus. Es ist ein grosser Traum 
von uns, dass in diesem Haus, wie in früheren 
Zeiten, wieder ein offener Treff stattfinden 
kann, der zum Verweilen einlädt oder wo auch 
Events durchgeführt werden können. Doch bis 
das Ganze so weit ist, sind wir auf finanzielle 
und personelle Unterstützung angewiesen.
Anmeldung und weitere Informationen bei 
Katja Maier, ref.jugendstelle@gmx.ch

WEITERE ANLÄSSE

Mittagsclub
Dienstag, 18. August, 12 Uhr UG 
Kirche Füllinsdorf
Donnerstag, 20. August, 12 Uhr KGH, 
Kirchacker, Frenkendorf

Voranzeige: 
Montagswanderung am 31.08.2015, durch den 
Allschwiler Wald nach Biel-Benken.

AMTSHANDLUNGEN

Bestattungen
Anna Hedwig Geiser Nussbauer, 1934, Füllins-
dorf
Elisabeth Buess, 1919, Füllinsdorf
René Favre-dit-Jeanfavre, 1965, Füllinsdorf
Deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, 
und deine Treue soweit die Wolken gehen. 
Psalm 108, 5

Bieli Bestattungen
Allschwil, Liestal, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli -bestattungen.ch

Ein Familienunternehmen  
seit 1886

Ein Familienunternehmen
seit 1886
für Frenkendorf und  
Umgebung

Liestal, Allschwil, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli-bestattungen.ch
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Pfarrei Dreikönig Frenkendorf-Füllinsdorf

Sekretariat: Dienstag bis Freitag 8.00–11.30 Uhr
Claudia Fux Tel. 061 901 55 06
 Fax 061 901 55 19
  E-Mail: info@pfarrei-dreikoenig.ch 

www.pfarrei-dreikoenig.ch
Pfarreiteam:
Peter Bernd, Gemeindeleiter & Pfarrer Tel. 061 901 55 06
Dr. Kerstin Rödiger, Theologin BE Tel. 061 901 55 06
Juan Rodriguez, Jugendarbeit Tel. 061 901 55 06
Claudia Christen, Katechetin Tel. 061 901 50 82
Stefanie Huber, Sozialdienst Tel. 061 901 55 06
Sozialfonds: PC 60-399429-5
Sprechstunden nach Vereinbarung   

Agenda

Sonntag, 2. August
11.00 Uhr Eucharistie mit Taufe von Jan Schnee-
berger aus Frenkendorf
Kollekte: Für den Jugendsozialfonds

Sonntag, 9. August
11.00 Uhr Eucharistie
Kollekte: Stiftung Mosaik Liestal (Beratungs-
stelle für Menschen mit einer Behinderung)
Jahresgedächtnis: Ida und Rudolf Fux

Kongofest in Gelterkinden
Sonntag, 16. August
10.15 Uhr Eucharistie mit dem Kongochor aus 
Fribourg (Predigt: Joe Thali)
Kollekte: Kongo espoir
12.00 Uhr Apéro und Mittagsmahl
14.00 Uhr Mitgliederversammlung des Vereins 
Kongo espoir
15.00 Uhr Festausklang

Dienstag, 18. August
20.00 Uhr Pfarreiratssitzung zur Vorbereitung 
des Pfarreifestes (öffentlich): Interessierte sind 
herzlich willkommen.

Mittwoch, 19. August
7.30 Uhr Ausflug des Frauenvereins nach 
Wohlen, Horben, Meisterschwanden (Rück-
kehr: 17.00 Uhr)
10.00 Uhr Planungssitzung Kirchenmusik
14.00 Uhr Pastoralkonferenz in Liestal
19.30 Uhr Kirchgemeinderatssitzung

Donnerstag, 20. August
19.30 Uhr Kommunionfest 2016: Elternabend.
Sie sind auch eingeladen, wenn Ihr Kind nicht 
in Frenkendorf oder Füllinsdorf zur Schule geht.

Freitag, 21. August
19.00 Uhr Räteessen im Zentrum Dreikönig 
(Einladungen wurden verschickt)

Vorschau: Reformiertes Kirchenfest
Sonntag, 23. August
Teilnahme am reformierten Festgottes-
dienst und der Feiergemeinschaft:
10.45 Uhr Reformierte Kirche Frenkendorf
Ökumenische Einladung!

Mitteilungen

An zwei Wochenenden 
kein Gottesdienst in Dreikönig
Am Sonntag, 16. August und am Sonntag,  
23. August, ist uns die geschwisterliche Ge-
meinschaft und das gemeinsame Feiern wich-
tig: Zum einen beim Kongofest in Gelterkin-
den und zum anderen, bewährter ökumeni-
scher Tradition folgend, anlässlich des refor-
mierten Kirchenfestes in Frenkendorf-Füllins-
dorf. An beiden Wochenenden wird darum in 
Dreikönig kein Gottesdienst stattfinden: Wir 
feiern jeweils mit unseren Mitmenschen an 
den genannten Orten.
Dazu ganz herzliche Einladung!

«Franziskus-Roll-ups»
Papst Franziskus ist bekannt für seine präg-
nanten Aussagen und deutlichen Worte. Wich-
tig ist ihm das «salir a la calle», das Hinausge-
hen auf die Strassen, an die Ränder der Gesell-
schaft. Das Hilfswerk «Missio» hat ein paar 
seiner Aussagen ausgesucht und auf so ge-
nannte «Roll-ups» gebracht, die im Monat 
August im Zentrum Dreikönig aufgestellt sein 
werden – ein kleiner Denkanstoss.

Pfarreiversammlung: Neu- und 
Erneuerungswahl des Pfarreirates
Am Sonntag, 27. September, findet unmittel-
bar im Anschluss an den Erntedankgottes-
dienst, also ca. 12.00 Uhr, die diesjährige 
Pfarreiversammlung statt: Gelegenheit, Anlie-
gen zu formulieren, Rückmeldungen zu geben 
und in der anschliessenden Teilete im Ge-
spräch zu bleiben.
Traktanden bisher:
–  Wahl des Pfarreirates (Interessierte können 

gern zum Pfarreiteam Kontakt aufnehmen: 
Tel. 061 901 55 06, E-Mail: info@pfarrei-drei-
koenig.ch). Der Pfarreirat ist das Gremium, in 
dem es um Pfarreileben, Ideen, Projekte, Ein-
satz usw. geht. Mitbestimmung ist wichtig.

–  Informationen zur Zukunft der Pastorale in 
Pfarrei und Pastoralraum;

–  Aufnehmen von Anliegen etc.
Im Anschluss an die kurze Pfarreiversamm-
lung findet eine Teilete statt: Bringen Sie, 
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Dreikönig findet daher am betreffenden Wo-
chenende kein Gottesdienst statt.

2013 fand das Kongofest ein erstes Mal in Gelterkinden statt: 
Hier der mitreissende Einzug mit dem Kongochor Fribourg. Die 
Pfarrei Gelterkinden mit ihrem Gemeindeleiter Christoph Wie-
derkehr lädt dieses Jahr wieder ein. Dreikönig feiert mit.

Wer eine Mitfahrgelegenheit nach Gelterkin-
den sucht, trägt sich bitte in die im Zentrum 
aushängende Liste ein. Zudem wird um eine 
Anmeldung bis zum 11. August gebeten, wer 
beim Festmahl dabei sein möchte.
Weitere Infos finden sich auf katholische-kir-
che-gelterkinden.ch, in den Veröffentlichun-
gen der Pfarrei Gelterkinden, in den Aushän-
gen und den Mitteilungen der Pfarrei Dreikö-
nig.
Christoph Wiederkehr schreibt in seiner Einla-
dung: «Feiern Sie mit uns das Leben, das allen 
Menschen verheissen ist; und zwar in seiner 
ganzen Fülle! Mit Ihnen weiter auf dem «Pfad 
des Lebens» unterwegs … auf der Suche nach 
dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit 
(Mt 6,33).» – Fahren wir also hin …
Bis dahin wünschen Ihnen und Euch das Pfar-
reiteam und alle Mitarbeitenden von Drei-
könig eine schöne Sommerzeit mit Gelegen-
heit zu Spannung und Entspannung und mit 
 Momenten, die Ihnen und Euch an Leib und 
«Seele» gut tun. 
 Peter Bernd

Voranzeigen

Lehrhaus «Mehr als ich selbst»
Das nächste Lehrhaus mit Mag. theol. Peter 
Spinatsch aus Bern findet statt am Dienstag, 
25. August, um 19.00 Uhr im Zentrum Dreikö-
nig.
Herzliche Einladung an alle theologisch inter-
essierten und offenen Menschen!

«film & wine»
Der nächste Film wird gezeigt am Mittwoch, 
26. August, um 19.30 Uhr: «Und dann der 
 Regen», Spanien, Mexiko, Frankreich 2010.

bringt etwas mit für den «gemeinsamen Tisch». 
Sie brauchen, Ihr braucht daheim nicht mehr 
zu kochen.
Am besten gleich den Termin in der Agenda 
notieren: Mitmachen bewegt!

Ausflug nach Wohlen, Horben, 
Meisterschwanden …
… zusammen mit dem Frauenverein Dreikö-
nig: Dazu sind alle Interessierten ganz herzlich 
eingeladen!
Datum: Mittwoch, 19. August.
Eckdaten und Programm:
7.30 Uhr: Einstieg beim Zentrum Dreikönig 
Füllinsdorf.
7.45 Uhr: Einstieg am Bahnhof Frenkendorf; 
Weiterfahrt nach Wohlen. 9.00 Uhr Kaffee und 
 Gipfeli im Café Widmer offeriert vom Verein. 
Anschliessend gibt es eine geführte Besichti-
gung des Strohmuseums in Wohlen. Weiter-
fahrt nach Horben. 12.00 Uhr: Mittagessen in 
der Alpenwirtschaft in Horben.
14.30 Uhr: Weiterfahrt nach Meisterschwan-
den mit Schiffrundfahrt auf dem Hallwilersee. 
Ca. 17.00 Uhr Rückfahrt nach Frenkendorf.
Kosten der Reise pro Person: Fr. 100.– 
Anmeldung bis 10. August an Yvonne Steg-
müller, Tel. 061 902 14 27 oder 079 233 39 59, 
oder bei Rita Pasciullo, Tel. 061 901 66 48.

Besuch im Pharmazie-historischen 
Museum Basel …
am Mittwoch, 23. September.
Der Frauenverein Dreikönig lädt dazu alle In-
teressierten ein.
Treffpunkt: 14.00 Uhr am Bahnhof Frenken-
dorf-Füllinsdorf.
Wir fahren mit der SBB nach Basel und anschlies-
send mit dem Tram. Billette bitte selber lösen.
15.00 Uhr Besichtigung des Museums mit 
Führung. 
Kosten pro Person: Fr. 12.– (inkl. Führung).
Anmeldung bis 11. September bei Yvonne Steg-
müller, Tel. 061 902 14 27 oder 079 233 39 59, 
oder Rita Pasciullo, Tel. 061 901 66 48.

Kongofest: 
Dreikönig feiert in Gelterkinden
Das diesjährige Kongofest steigt am Sonntag, 
16. August, in und um die katholische Kirche 
in Gelterkinden. Die Pfarrei Dreikönig ist ein-
geladen und feiert dort mit anderen Menschen 
im Gottesdienst, beim Festmahl und anläss-
lich der Mitgliederversammlung des Vereins 
Kongo espoir. Die um 10.15 Uhr beginnende 
Feier der Eucharistie mit dem Kongochor aus 
Fribourg ist auch die sonntägliche Versamm-
lung für Frenkendorf-Füllinsdorf. Im Zentrum 
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Firmkurs 2016: Infoabend Berlinreise
Die Jugendlichen des Firmjahrgangs 2016 fah-
ren zu einer Reise mit thematischem Schwer-
punkt als Teil ihrer Vorbereitung auf die Fir-
mung vom 5.–9. Oktober nach Berlin. Sie und 
interessierte Eltern sind eingeladen zu einem 
Infoabend am Mittwoch, 9. September, um 
19.00 Uhr im Zentrum Dreikönig.

Firmkurs 2017 (!) / Jahrgang 1:  
Info Berlinreise Anfang Juli 2016 (!) 
und weitere Infos zum Firmweg
Die Jugendlichen des 1. Jahrganges (mehr-
heitlich 1999 geboren) der Firmung 2017 ma-
chen ihre thematische Berlinreise, die zum 
Firmweg gehört und daher obligatorisch ist, 

Gemeinsame Mitteilungen  
für beide Kirchgemeinden

Ökumenische Gottesdienste 
im Seniorenzentrum Schönthal
Sonntag, 2. August, 10.00 Uhr
(Peter Leuenberger)

Mittwoch, 5. August, 16.45 Uhr
(Peter Leuenberger)

EMP
& KIEFER AG

Hauptstrasse 6 4402 Frenkendorf www.zkag.ch
Tel: 061 901 44 55 Fax: 061 901 41 31 mail@zkag.ch

Elektrische Anlagen
Reparaturen und Unterhalt
Energiesparmassnahmen
LED-Beleuchtungen
Unabhängiges Kontrollorgan
Datennetzwerke
Internet
Gebäudeautomation
Zentralstaubsauger-Anlagen

vom Montag, 4. Juli 2016, bis zum Freitag,  
8. Juli 2016, sprich in der ersten Sommerfe-
rienwoche. Es ist sinnvoll, sich das Datum 
schon jetzt zu reservieren und bei der Planung 
des Familienurlaubes und anderer Sommer-
aktivitäten zu berücksichtigen.

Der 2. Jahrgang der Firmung 2017 (mehrheit-
lich im Jahr 2000 geboren) wird im Oktober 
2017 (wahrscheinlich erste Herbstferienwo-
che montags bis freitags) nach Berlin fahren.
Beide Jahrgänge werden in jeweils eigener 
Feier Ende Januar oder Anfang Februar 2017 
gefirmt. Grund ist die Rückführung des Firmal-
ters um ein weiteres Jahr. Danach wird der 
Firmweg seinen regulären Rhythmus haben.

Kinder und Betreuerinnen während des Herbsttageslagers, das 
im Oktober 2014 zum ersten Mal während einer Woche durch-
geführt wurde: Es gab ein spannendes Programm und vor allem 
viel Spass dabei. Für dieses Jahr werden wieder Engagierte 
gesucht, die mitgestalten wollen. (Fotos: Pfarreiteam Dreikönig)

MFK-Vorführungen, Carrosserie-, Hagel- oder Lackierschaden? 
Wir bringen Ihren Wagen glänzend in Form!

Mittwoch, 12. August, 16.45 Uhr
(Kerstin Roediger)

Mittwoch, 19. August, 16.45 Uhr
(Stephan Gassler) Abendmahl

Lehrhaus «Mehr als ich selbst»
Das nächste Lehrhaus mit Mag. theol. Peter 
Spinatsch aus Bern findet statt am Dienstag, 
25. August, um 19.00 Uhr im Zentrum Drei-
könig.

Herzliche Einladung an alle theologisch inter-
essierten und offenen Menschen!

Helferinnen und Helfer gesucht für das 
Herbst-Tages-Lager 2015 
In der 2. Herbstferienwoche wird wieder das 
Herbst-Tages-Lager im Pfarreizentrum Dreikö-
nig stattfinden. Damit die Betreuung der Kin-
der gewährleistet ist, suchen wir noch Perso-
nen, die gerne an einem oder auch mehreren 
Tagen mithelfen. Wer sich dies vorstellen 
kann, soll sich doch bitte mit dem Sekretariat, 
Tel. 061 901 55 06, oder direkt mit mir in Ver-
bindung setzen. 
 Claudia Christen


